
Sabıne Demel

Beratungspflicht un Strafverzicht
1ıne Alternatıve ZAB strafrechtlichen Schutz des ungeborenen Kındes?

Kaum C116 Rechtsnorm 1ST bekannt WI1C S 218 des deutschen Strafgesetzbuchs
(StGB), ber aum CII Rechtsnorm herrscht viel Unwissenheıt WIC ber 748

und aum Rechtsnorm nehmen die verschiedensten Gesellschafts-
STIuUupDPCH NEQAaALLV Stellung WI1IC 218 StGB „Von seiten der Kırche wırd I1T

dem ‚Mord Ungeborenen‘ der Verfall der Grundrechte beklagt und bestrıitten,
da{f die Reform dem Schutz des Lebens diene. Frauengruppen sprechen ach WI1C

VOTr VO  - ‚emanzıpationsfeindlichem Terror‘ des Gesetzgebers; Arzte kritisıeren das
Vertahren un die Gewissensbelastung durch die ıhnen, VOT allem be1 der Notla-
genindıkatıon, aufgebürdete Entscheidung; S1C beklagen das ngenugen der flan-
kıerenden Ma{finahmen Sozialarbeiter sehen ıhr berufliches Selbstverständnıs gC-
ährdet Jurısten konturlose, jeder rechtlichen Abgrenzung sıch entziehende
Tatbestände Politiker sehen, ach Standort, die freıe Entfaltung der Persönlich-
eıt der die Unantastbarkeıt des menschlıchen Lebens bedroht C

Schon alleın dieses Meıinungsspektrum rechttertigt die rage ach Alternatıven
ZUET: Regelung des ZAR StGB I1la  ’ ann och das Urteıl des Bundesvertas-
sungsgerıichts VO 28 Maı 1993 dazu, drängt sıch gahz konkret die rage autf Ist
die Beratungspflıiıcht un: der Strafverzicht C116 Alternatıve ZU strafrechtlichen
Schutz des ungeborenen Kındes den ersten rel Schwangerschaftsmonaten?

Dıe generelle Strafdrohung VO 1871

Der berühmt berüchtigte S 218 taucht erstmals deutschen Reichsstrafigesetz-
buch VO 1871 auf Als „Tötung der Leibesfrucht“ bezeichnet, 1ST für die Straftat
der Abtreıibung, egal welcher orm und welchem Zeıitpunkt der Schwanger-
schaft SIC begangen wırd CI Zuchthausstrafe festgesetzt Straffreiheitsgründe
kannte dieses Gesetzbuch nıcht, lediglich Strafmilderungsgründe YSt 1927 wurde
dıe ausnahmslose Strafandrohung des ( 218 durchbrochen und EIHS Abtreibung

medizınıscher Indikation VO deutschen Reichsgericht für zulässıg un da-
IN straffreı erklärt® Fortan galt CI HE Abtreibung ‚ ZUurt Rettung VO Leıib und
Leben der Multter durch SOgCNANNTECN übergesetzlichen Notstand als gerecht-
fertigt Den Grundgedanken dieses übergesetzlichen Notstandes der alsbald auf
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alle Lebensbereiche ausgedehnt Wurd€ und selit 975 als 34 1m Allgemeinen
Teıl unseres StG B kodıifizıert ist, bıldet das Prinzıp der CGüter- und Interessenab-
wagung: Wenn eıne Sıtuation eintrıtt, 1n der VO Zzwel Rechtsgütern LLUT eınes Ce1r-
halten werden kann, 1ST CS rechtmäßig, das geringerwertige Rechtsgut ZAHT: Erhal-
tung des höherwertigen aufzuopfern. DE das Reıichsgericht 1mM Wıderspruch ZUur
katholischen Moraltheologie, aber Berufung auf dıe ach dem (Gesetz nNn-

SCIC Bestrafung der Tötung 1MmM Verhältnis Z Abtreibung Leben und esundheit
der Multter für wertvoller erklärte als das Leben des Embryos, W alr die Möglıch-
eıt für eıne Rechtfertigung des mediızınısch ind1ızıerten Schwangerschaftsab-
bruchs gegeben. Das Erbgesundheıitsgesetz Om Jul: 1933 hat diese Praxıs Spa-
ter. legalısıert ( 14) und außerdem A bevölkerungspolitischen Gründen eıne
eugeniısche Indikation eingeführt, die ach dem Ende der Hıtlerzeit alsbald wıeder
abgeschafft wurde.“

Dıie Eınführung der Pflichtberatung 1ın den /0er Jahren
Diese Rechtslage bliehb bıs 1ın die /0er Jahre bestehen. Von da wurde aber immer
heftiger eıne Reform des S 218 gefordert, da dıe gesetzlıche Regelung und die
Wirklichkeit der Abtreibung 1n eiınen unüberbrückbaren Wıderspruch geraten
BT Di1e ıllegalen Abtreibungen stıegen Jahr für Jahr: wurden aber aum och ent-
deckt, da{ß S1e auch nıcht stratrechrtlich geahndet werden konnten. 218 StGB
W ar für die Praxıs untauglıch geworden.

Mıt dieser Erkenntnis Wr diıe Reformdiskussion des 218 StG B iın der Bundes-
republık Deutschland geboren, die bıs heute andauert un das SO Frısten-
un das Indikationsmodell als einander gegenüberstehende Alternativen kreıist. Im
Ziel und sınd sıch dabe;j beıide Modelle eIN1g, nämlıch den 2A8 eıne Be-
ratungspflicht erganzen. Denn die Erfahrung hat gezeıgt, da{f dıe reine Stratf-
drohung eın wırksames Mıttel ZUuU Schutz des ungeborenen menschlichen
Lebens darstellt. 1ne Strafdrohung bzw das negatıve Abtreibungsverbot alleın
annn eben eıner 1ın Konflikt geratenen Schwangeren keine posıtıve Hılte aufzeıgen
bzw die sıch ın eıner psychısch-körperlich abılen Sıtuation befindende Tau für
das ungeborene Leben gewınnen; das veErmag ET ein(e) spezıell qualifizierte(r),
verständnisvolle(r), wohlwollende(r), Hılfen aufzeigende(r) Gesprächspartner(in).
eıtdem 1STt die Beratungspfilıcht tester Bestandteil jeder Gesetzgebung und jedes
Reformvorschlags D

Uneinigkeit bzw der entscheıidende Unterschied der beiden Reformkonzeptio-
nNnen besteht ın den (grundlegenden) Rechtsfolgen, dıe eın ach bzw der era-
tung ertolgter Schwangerschaftsabbruch ach sıch zıiehen soll Nach der Fristenlö-
Sung soll ach erfolgter Beratung jeder A4aUus welchen Gründen auch ımmer
VOTrSCHOMMEN Schwangerschaftsabbruch durch eınen Arzt den ersten drei
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Onaten der Schwangerschaft für straflos erklärt werden un weder als rechtmä-
Sıg och als rechtswıdrıig gelten; denn 1Ur könne garantıert werden, da{fß die ab-
treibungswillıge Tau sıch eıner Beratung unterzıeht un dadurch VO ıhrem O
planten Iun abgehalten werden 4131 Wenn 1aber Abtreibung ach Beratung als
rechtswidrıg, wenn auch straifreı, der AI als rechtswidrıg und 1L1UT be-
stıiımmten Voraussetzungen als stratfreı gelte, werde sıch die TAU Aaus ngst VOT

Dıiskriminierung dıe Beratung SParch und gleich eıne rechtswidrıge Abtreibung
vornehmen lassen.

Das Indikationsmodell dagegen 11 T: in Notsıtuationen, deren Vorliegen VO

eiınem rıtten ach verbindlich vorgeschriebenen Krıterien festgestellt wırd, den
sıch stratbaren Schwangerschaftsabbruch nıcht bestraten. Allerdings soll die

Rechtsordnung auch be] dıesen Ausnahmefällen ıhr Unwerturteıl voll aufrechter-
halten und 1Ur aut die Durchsetzung des Strafanspruchs verzichten, wej] 1er der
Schwangeren eın normengemäßes Verhalten nıcht zumutbar se1 un! deshalb der
(sıttlıche) Schuldvorwurt enttalle Nur iın den indızıerten Notlagen soll also eın
Schwangerschaftsabbruch ZWaTr straffre1, aber weiterhin rechtswidrıg se1ın; enn
wenn der Schwangerschaftsabbruch nıcht mehr als rechtswidrıg gelte, und se1l 6S

auch L1UT in estimmten Ausnahmesituationen, könne G1 oft als der eintachere
und schnellere Weg jedem Hilfsangebot vorgezogch werden, da{fß eın wırksamer
Schutz des ungeborenen Kındes nıcht gewährleistet ware. Ist also 1n den ersten reıl
onaten der Schwangerschaftsabbruch 1m Fristenmodell ach erfolgter Beratung
stratlos und 1n die alleinıge Verantwortung der schwangeren TAau gestellt, wiırd -
1m Indikationsmodell LLUT ın Ausnahmetällen un aufgrund eıner Drittbeurteilung
nıcht bestratt.

Dıie Rıichtlinien des Bundesverfassungsgerichts VO 1975

Zunächst SETzZiE sıch 1974 das Fristenmodell als Strafrechtsretormgesetz MI1t knap-
PCI Mehrheıt durch, E aber nıcht 1ın Kraft, da unmıttelbar ach dessen Verab-
schiedung eıne Verfassungsklage erfolgte. Grundlage dieser und jeder Vertas-
sungsklage WAaT un: 1St dıe Tatsache, da{fß das Grundgesetz (GG) das höchstrangıg
posıtıvıerte Recht der Bundesrepublik Deutschland 1STt (vgl. Art 26 ILL; 1; 1 111
GG) und deshalb „keine 1mM Rang dem Grundgesetz stehende Rechtsnorm
diesem widersprechen dart 'Tut S1e N gleichwohl, 1ST S1e nıchtig, W 4S verbindlich
festzustellen dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten 1St Das heiflt 1U nıcht,
da{fß die Verfassung dem (einfachen) Gesetzgeber keinen Handlungsspielraum
mehr lıeße, da{fß also, anders ausgedrückt, Gesetzgebung als ‚bloßer Verfassungs-
vollzug‘ anzusehen ware. Das Grundgesetz 1St richtigerweıse als Rahmenordnung
für den (einfachen) Gesetzgeber verstehen, iınnerhal deren CT eınen großen G:
staltungsspielraum hat Die entscheidende rage, auf die jede Prüfung eınes (jeset-
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FÄR der Verfassung hinausläuft, 1St daher, ob sıch och ınnerhalb dieses Rah-
iIinNnens hält der bereıts außerhalb anzusıedeln 1St, der Verfassung wıder-
Spfucht.“

Das Bundesverfassungsgericht xab 975 der Verfassungsklage recht und erklärte
dıe Fristenlösung für verfassungswıdrig (BVertGE 59 D wei] und iınsotern S1e
den Schwangerschaftsabbruch ınnerhal eıner bestimmten Frıst VO der Stratbar-
eıt ausnımmt, ohne da{ß Gründe vorliegen mussen, die VOT der Wertordnung des
Grundgesetzes Bestand haben Damıt 1STt die Frage der Rechtmäßigkeıit bzw
Rechtswidrigkeıit eınes Schwangerschaftsabbruchs ınnerhal der ersten zwolt
Wochen 1b der Empfängnıis nıcht geklärt, oder CS mMi1t den Worten des Bundes-
verfassungsgerichts „Das Gesetz AfSt s 1mM unklaren, ob der nıcht iındı-
zierte Schwangerschaftsabbruch ach der Aufhebung der Strafdrohung durch
a StGB och Recht oder Unrecht 1STtBeratungspflicht und Strafverzicht  zes an der Verfassung hinausläuft, ist daher, ob es sich noch innerhalb dieses Rah-  mens hält oder bereits außerhalb anzusiedeln ist, d.h. der Verfassung wider-  sprcht. ©  Das Bundesverfassungsgericht gab 1975 der Verfassungsklage recht und erklärte  die Fristenlösung für verfassungswidrig (BVerfGE 39, 1)7, weil und insofern sie  den Schwangerschaftsabbruch innerhalb einer bestimmten Frist von der Strafbar-  keit ausnimmt, ohne daß Gründe vorliegen müssen, die vor der Wertordnung des  Grundgesetzes Bestand haben. Damit ist die Frage der Rechtmäßigkeit bzw.  Rechtswidrigkeit eines Schwangerschaftsabbruchs innerhalb der ersten zwölf  Wochen ab der Empfängnis nicht geklärt, oder um es mit den Worten des Bundes-  verfassungsgerichts zu sagen: „Das Gesetz läßt es im unklaren, ob der nicht indi-  zierte Schwangerschaftsabbruch nach der Aufhebung der Strafdrohung durch  $ 218a StGB noch Recht oder Unrecht ist ... Beim unbefangenen Leser der Be-  stimmung muß der Eindruck entstehen, daß $ 218a das rechtliche Unwerturteil  durch die generelle Aufhebung der Strafbarkeit — ohne Ansehung der Gründe —  vollständig zurücknimmt und den Schwangerschaftsabbruch unter den dort ge-  nannten Voraussetzungen rechtlich erlaubt“ (BVerfGE, S. 53).  Das Bundesverfassungsgericht betonte bei seiner Urteilsbegründung, daß das  ungeborene Leben den gleichen Höchstwert wie das geborene Leben darstellt und  sein verfassungsrechtlicher Schutz die vitale Basis der Menschenwürde wie auch  die Voraussetzung aller anderen Grundrechte ist. Daher muß der Staat vom ersten  Augenblick der Schwangerschaft an das ungeborene Leben schützen und fördern;  dieses Lebensschutzgebot tritt auch nicht vor dem Selbstbestimmungsrecht der  Frau zurück, so daß eine Pflicht zur Austragung der Schwangerschaft und zur  Kennzeichnung des Schwangerschaftsabbruchs als Unrecht besteht (BVerfGE, S.  37, 42-44, 46).  Die Schutzpflicht des Staates gegenüber dem ungeborenen menschlichen Leben  ist also der dem Gesetzgeber vorgegebene Rahmen, den er auf vielfältige Weise  ausgestalten kann (BVerfGE, S. 44, 46, 48): „Er kann einerseits Abtreibung durch-  gängig mit Strafe bewehren, wobei absolute Härtefälle mit Hilfe der Vorschriften  des Allgemeinen Teils des StGB zu lösen wären. Andererseits kann er für beson-  ders gelagerte Fälle außergewöhnlicher Belastung der Schwangeren die Strafdro-  hung von vornherein zurücknehmen und das ungeborene Leben auf andere Weise  schützen. Beide gesetzgeberischen Entscheidungen liegen also innerhalb des von  der Verfassung vorgegebenen Rahmens. Dazwischen sind zudem noch weitere  Möglichkeiten denkbar. In jedem Fall außerhalb des Rahmens liegt aber die völlige  strafrechtliche Freigabe der Abtreibung während der ersten zwölf Wochen seit der  Empfängnis.“ ®  Zwar meinte das Bundeéverfassungsgericht 1975, daß dem ungeborenen  menschlichen Leben ohne jegliche Strafdrohung innerhalb einer bestimmten Frist  kein adäquater Schutz gewährt werden kann und entschied sıch deshalb in seiner  703eım unbefangenen Leser der Be-
stımmung mu{( der Eindruck entstehen, da{fß N2182 das rechtliche Unwerturteil
durch die generelle Aufhebung der Stratbarkeit hne Ansehung der Gründe
vollständıg zurücknımmt und den Schwangerschaftsabbruch den OFT C
annten Voraussetzungen rechtlich erlaubt“ (BVerfGE, 55)

Das Bundesverfassungsgericht betonte be] seıner Urteilsbegründung, da{f das
ungeborene Leben den gleichen Höchstwert W1e das geborene Leben darstellt un
seın verfassungsrechtlicher Schutz dıe vıtale Basıs der Menschenwürde W1€e auch
die Voraussetzung aller anderen Grundrechte ISE Daher mMuUu der Staat VO ErStieN

Augenbliıck der Schwangerschaft das ungeborene Leben schützen und tördern;
dieses Lebensschutzgebot trıtt auch nıcht \VAQIEG dem Selbstbestimmungsrecht der
Tau zurück, dafß eıne Pflicht AT Austragung der Schwangerschaft und ZUET

Kennzeichnung des Schwangerschaftsabbruchs als Unrecht besteht (BVerfGE,
5l 42—44, 46)

Die Schutzpflicht des Staates gegenüber dem ungeborenen menschlichen Leben
1STt also der dem Gesetzgeber vorgegebene Rahmen, den GT: auf vieltältige Weıse
ausgestalten annn (BVerfGE, 44, 46, 48) RT annn einerseıts Abtreibung durch-
gangıg mM1t Strate bewehren, wobel absolute Härtetälle mMiıt Hıltfe der Vorschriftften
des Allgemeinen Teıls des StGB lösen waren. Andererseıts ann CI tür beson-
ers gelagerte Fälle außergewöhnlicher Belastung der Schwangeren die Stratdro-
hung VO vornhereıin zurücknehmen und das ungeborene Leben auf andere Weıse
schützen. Beıde gesetzgeberischen Entscheidungen liegen also ınnerhal des VO

der Verfassung vorgegebenen Rahmens. Dazwischen sınd zudem och weıtere
Möglıchkeiten denkbar. In jedem Fall außerhalb des Rahmens lıegt aber die völlige
strafrechtliche Freigabe der Abtreibung während der ersten zwoöltf Wochen selmt der
Empftängnis.“

War meınte das Bundeéverfassungsgericht 1975 da{fß dem ungeborenen
menschlichen Leben hne jegliche Strafdrohung ınnerhal eiıner estimmten Frıst
eın adäquater Schutz gewährt werden ann und entschıed siıch deshalb in seıner
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Übergangsregelung tür das Indikationsmodell (BVerfGE, 68), das VO  3 der Kom-
bınatıon der generellen Stratdrohung und bedingten Strafrücknahme ausgeht.
Damıt hat CS aber den (einfachen) Gesetzgeber keineswegs darauf testgelegt, da
auch be] der Neufassung des 218 dıiese Schutzpflicht NUur MIt dem Miıttel des
Strafrechts erfüllen könne. Das konnte un: durfte O8 auch nıcht. Wohl 1aber konnte
und muißte bzw annn und mu{fß CS den Gesetzgeber darauf testlegen, da{fß dem
Rechtsgut ‚ungeborenes menschliches Leben“ eın tatsächlich wırksamer Schutz
zukommt (BVerfGE, 46, 65) Mıt anderen Worten: „Dıie Miıfßbilligunga
ders als durch eın stratrechtliches Verbot ZUuU Ausdruck gebracht werden, sotern
die Gesamtheit der dıe Stelle des Stratfrechts tretenden Ma{fßnahmen eınen Schutz
gewährt, der der öhe des Rechtsguts adäquat 1St, un dıe Stelle des Strafrechts
eıne Sanktıon trıtt, dıe die Mißbilligung ebenso deutlıch erkennbar macht W1e das
stratrechtliche Verbot.“ Der Stratschutz an also annn zurückgenommen WCI-

den, wWenn durch andere Mafßnahmen eın Schutzausgleıich gewährleistet wiırd 190.

Dı1e Beratungsregelung 1m Indikationsmodell VO 1976

Nachdem das Fristenmodell für verfassungswıdrıig erklärt worden WAaTr, weıl C® 1n
den ersten dreı Onaten der Schwangerschaft den strafrechtlichen Schutz des
geborenen Kındes aufgegeben hatte, ohne aber eınen anderen Schutzausgleich fest-
zulegen, durch den die (rechtliche) Miıfßbillıgung bzw. das Verbot des Schwanger-
schaftsabbruchs hınreichend 108 Ausdruck kam, wurde der Gesetzgeber VO

Bundesverfassungsgericht verpflichtet, „dıe Fälle des indıziıerten und des nıcht 1N-
dizierten Schwangerschaftsabbruchs näher voneınander abzugrenzen“ (BVerfGE,

68);, und erlief deshalb 1976 die bıs VOT kurzem geltende Indıkationsregelung als
Stratrechtsreformgesetz.

Wıe 1mM Fristenmodell, sollte auch 1n der Indikationsregelung die Beratung
eıne besondere Schutztunktion ZUgunNsten des ungeborenen menschlichen Lebens
ausüben. Um diese wichtige Aufgabe erfüllen können, hatte das Bundesverfas-
sungsgericht 1975 als Hauptzıel der Beratung gefordert, die Schwangere durch
sachkundiıge und kompetente Personen nıcht 1Ur ber die Hılfsmögliıchkeiten
informıeren, sondern auch „den muütterlichen Schutzwaillen dort,; verlorenge-
SaNsCH iSt. wıeder erwecken un!: ertorderlichentalls stärken. die Schwan-
SCIC die grundsätzliche Pflicht ZA1T: Achtung des Lebensrechts des Ungeborenen

mahnen, S1e ZUT Fortsetzung der Schwangerschaft ermutigen.... [und] aut
eıne Fortsetzung der Schwangerschaft hınzuwirken“ (BVerfGE, 45, 50, 63) Da
die Anweısungen des Bundesverfassungsgerichts als des höchsten Gesetzgebers
verbindlich sınd, zieht sıch der eintache Gesetzgeber, der die Beratung nıcht als eın
auf den Lebensschutz hinzielendes Gespräch verbindlich vorschreıbt, den Vor-
wurt Z das Vertassungsgebot des Lebensschutzes vertehlen 1!.
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Genau dieser Vorwurt 1STt dem Gesetzgeber VO 1976 machen, und ZW ar iın
mehrtacher Hınsıcht. Zunächst hatte CT keineswegs die Beratung auf das Ziel des
Lebensschutzes verpflichtet, sondern sıch MI1t dem 1nweIls begnügt, da{ß die
Schwangere „über die 7A00 Verfügung stehenden öffentlichen und priıvaten Hıltfen
für Schwangere, Mütter und Kınder. ınsbesondere über solche Hılfen, die dıie
Fortsetzung der Schwangerschaft und dıe Lage VO Multter un ınd erleichtern“,
beraten werden mu{ 7Zweıtens WAar eın besonderes tfachliches und/oder persönlıi-
ches Kompetenzerfordern1is testgelegt worden, 1in eınem Schwangerschafts-
konflikt beraten können; denn dıe Beratung durfte nıcht LUr eıne spezıell dafür
qualifizıerte Person eıner anerkannten Beratungsstelle urchführen, sondern auch
jeder ÄArzt, der sıch „auf gee1gnete Weıse ber die 1mM FEinzelfall ZUT Verfügung
stehenden Hılfen unterrichtet hat“ Art und Umfang SOWI1e Nachweıs des Unter-
richtetseins nıcht geregelt. Diese »” Unbestimmtheıt aum überbjeten-
de Generalklausel“ ermöglıchte dıe „Umgehung des Systems der AMICT-

kannten Beratungsstellen  D3 12, zumal der Inhalt des Beratungsgesprächs nıcht
aktenkundig gemacht werden mußte!? Unverständlich WAar schliefßlich auch, da
der Gesetzgeber VO 1976 ZWaTtT nıcht zulıefß, da{fß abbrechender und die Indikatıon
stellender Arzt ıdentisch seın durften, ohl aber, da{fß eın und derselbe Arzt bera-
ten und die Indikation feststellen konnte. ine Beratung, die aut die Fortsetzung
der Schwangerschaft hinzuwirken versucht, ann jedoch aua VO dem Arzt C1-

Aartet werden, der VO der Schwangeren gerade dem Zweck aufgesucht wWird,
da{ß das Vorliegen eıner Indikatiıon teststellt“ L

Die Beratung Z ungeborenen ınd 1m Fristenmodell selıt Junı 1993

Be1i der anläfßlich der deutschen Einheit notwendıg gewordenen Reform des 218
hatte sıch der Gesetzgeber 1992 erneut für das Fristenmodell entschieden. och
auch diesmal wurde wıeder Verfassungsklage erhoben. Und auch diesmal gab das
Bundesverfassungsgericht der Klage recht, entschied sıch diesmal aber nıcht SCHC-
rell das Fristenmodell,; sondern brachte ‚66  Snur eıne wichtige Korrektur
ıne ach Beratung erfolgte Abtreibung annn nıcht ınnerhal der ersten reı
Schwangerschaftsmonate als rechtmäßig gelten, Ww1e€e CS das Parlament 1mM August
9972 beschlossen hatte, 65 se1l denn, CS lıegen besondere Rechtfertigungsgründe
VO  —$ Das Bundesverfassungsgericht stellte klar, da{ß auch eıne Abtreibung ach Be-
ratung während der ersten zwolt Wochen ach der Emptängnıis nıcht zulässıg,
sondern rechtswidrig, Wenn auch stratfreı 1St Allerdings ann der (einfache) (ze-=
setzgeber darüber hınaus 1n der ıhm aufgetragenen bundeseinheitlichen Neuftas-
Suns des $ 218 für schwerwiegende Ausnahmesituationen auch Rechtfertigungs-
gründe testlegen. Damıt hat sıch das Bundesverfassungsgericht iın seıner Ent-
scheidung VO 28 Maı 1993 für die Schwangerschaftskonfliktberatung verbunden
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MmM1t eınem umtfassenden Hılfsangebot als adäquate Schutzmöglıchkeıt AUSSCSPIO-
chen Nach der Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichts gilt nıcht mehr
das Indikationsmodell,; be1 dem Dritte ber die Straffreiheit eınes Schwanger-
schaftsabbruchs entscheıiden, sondern das Fristenmodell, be1 dem die Schwangere
ınnerhalb der EersSten rel Schwangerschaftsmonate selbst entscheıidet, ob s$1e eıne
rechtswidrıge, aber straffreıe Tötung ıhres ungeborenen Kındes vornehmen Aflst
oder nıcht.

Angesıchts der Tatsache, W1e€e wen1g Nıederschlag die Anforderungen des Bun-
desverfassungsgerıichts VO 1975 hıinsıchtlich der Beratung 1ın der gesetzlichen
Regelung VO 1976 gefunden hatten, 1ST CS 1L1UT verständlıich, da{fß das Bundesvertas-
sungsgericht ganz konkrete Vorschritten bezüglıch Inhalt, Durchführung und
Kontrolle der Beratung tormulijert und als Übergangsregelung erlassen hat

%01 (1) Die Beratung dıent dem Schutz des ungeborenen Lebens. S1ıe hat sıch VO em Bemühen le1i-
ten lassen, dıe Frau ZUu!r Fortsetzung der Schwangerschaftt ermutıgen und ıhr Perspektiven tür eın
Leben MmMit dem ınd eröffnen: S1C soll ihr helten, eiıne verantwortliche un! gewissenhafte Entsche1i-
dung tretten. Dabe] mu{fß der Frau bewufst sein, da das Ungeborene 1n jedem Stadıium der Schwan-
gerschaft auch ıhr gegenüber eın eigenes Recht autf Leben hat un! da{ß deshalb ach der Rechtsordnung
eın Schwangerschaftsabbruch NUur iın Ausnahmesıituationen in Betracht kommen kann, Wenn der Frau
durch das Austragen des Kındes eıne Belastung erwächst, die vergleichbar den Fällen des D4 Ab-
SL, und des Strafgesetzbuches 1n der Fassung des Schwangeren- un! Familienhiltegesetzes
schwer und außergewöhnlıch ISt, da S1E die zumutbare Opfergrenze übersteigt.

(2) Die Beratung bietet der schwangeren Frau Rat un Hılte S1e tragt azu bei,; die 1mM Zusammen-
hang mit der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage bewältigen und einer Notlage abzuhelten.
Hıerzu umta{ßrt dıe Beratung

a) das FEıntreten 1in ıne Konftfliktberatung; C WAR| wırd‚da{ß die schwangere Frau der S1C era-
tenden Person die Tatsachen mıitteıilt, derentwegen S1E einen Abbruch der Schwangerschaft erwagt;

jede ach Sachlage ertorderliche medizinische, soz1ale un! Juristische Information, die Darlegung
der Rechtsansprüche VO Multter un: ınd und der mögliıchen praktischen Hılten, ınsbesondere sol-
cher, die die Fortsetzung der Schwangerschaft un! dıie Lage VO Multter und ınd erleichtern;

C) das Angebot, dıe schwangere Frau be1 der Geltendmachung VO Ansprüchen, bei der Wohnungs-
suche, bei der Suche ach eıner Betreuungsmöglıchkeıit für das ınd un! be1 der Fortsetzung ıhrer Aus-
bıldung unterstutzen, SOWI1e das Angebot eıner Nachbetreuung .

(6) Die beratende Person hat 1n einer Weıse, dıe keine Rückschlüsse auf die Identität der Beratenen
erlaubt, in einem Protokall das Alter, den Famılienstand und die Staatsangehörigkeit der Beratenen, dıe
ahl iıhrer Schwangerschaften, ıhrer Kınder un: $rüherer Schwangerschaftsabbrüche festzuhalten. S1e
hat terner die für den Abbruch genannten wesentlichen Gründe, dıe Dauer des Beratungsgespräches
un:! gegebenentalls dıe ıhm hinzugezogenen weıteren Personen vermerken. Das Protokall MU:
auch ausweısen, welche Informationen der Schwangeren vermuıiıttelt und welche Hılten ıhr angeboten
worden sınd

(2) Beratungsstellen dürten mM1t Einrıchtungen, 1n denen Schwangerschaftsabbrüche I11-
iNEeN werden, nıcht derart organisatorisch der durch wirtschaftliche Interessen verbunden se1in, da{ß
hıernach ein materielles Interesse der Beratungseinrichtung der Durchführung VO Schwanger-
schaftsabbrüchen nıcht auszuschließen IST. Der Ärzt, der den Schwangerschaftsabbruch vornımmt, 1St
als Berater ausgeschlossen; dart auch nıcht der Beratungsstelle angehören, die die Beratung durchge-
tührt hat.

(3) Als Beratungsstelle ann NUur anerkannt werden, WeTr für eiıne Beratung ach Mafsgabe der Num-
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LLLCT Gewähr bietet, ber tür eiıne solche Beratung in persönlicher und tachlicher Hınsıcht qualifizier-
LEeSs un! der Zahl ach ausreichendes Personal verfügt un! miıt allen Stellen zusammenarbeiıtet, die öf-
tentliche un! priıvate Hılten für Multter und ınd gewähren. Die Beratungsstellen sınd verpflichtet, die
ihrer Beratungstätigkeit zugrunde liegenden Ma{fistäbe un! dıe dabe1 gesammelten Erfahrungen jährlich
schriftlich nıederzulegen.“ 15

Schwangerschaftskonfliktberatung 7zwıschen Neutftralıtät und Bevormundung
Von außen betrachtet 1STt das Beratungskonzept seit den /0er Jahren bıs heute SO7

das einıgende Band aller 218-Reformparteıen. och hıinsıchtlich des era-
tungszıels gehen neuerdings dıe Meınungen wıeder weıt auseiınander. IDıies wıeder-

hängt damıt Z  INIMMEN, da sıch die Einstellung dem Tatbestand der
Tötung ungeborenen menschlichen Lebens geändert hat „Noch 1n den sıebziger
Jahren sınd alle Abtreibungsreformer davon AdUSSECHANSCH, da{fß die Tötung
schuldıgen menschlichen Lebens Unrecht 1St Erschüttert W ar angesichts handte-
STer krimınalstatistischer Belege 1L1UTr der Glaube, mıiıt Strafsanktionen allein se1 eın
besserer Schutz Ungeborener erreichen. Es bestand vielmehr den Refor-
IMNern weıtgehend Eınigkeıt, da{fß das Miıttel der Kontliktberatung stärker ZAT.: Be-
wulßtsemnsbildung und damıt Z effektiveren Schutz Ungeborener werde tführen
können. Warnende Stimmen, die diese Erwartung schon damals für ıllusıonär hıel-
CeN,s tanden in der 7Zwischenzeıit INnSOWweıt eıne Bestätigung, als ach w1e VOT nıcht
11UTr die erschreckende Zahl der Abtreibungen beklagen, sondern nunmehr 1ın
weıten Kreısen der Bevölkerung auch och das Unrechtsbewulfßtsein abhanden D
kommen 1St  D

Augenscheıinlıch wırd 1es anderem daran, da{ß VO der Schwangerschafts-
konfliktberatung ımmer wıeder gefordert wırd, das Selbstbestimmungsrecht der
362861 achten, auı aber, für den Lebensschutz des ungeborenen Kındes eINZU-
tFetCH; Ja oft wırd der Eindruck vermuittelt, als stünden sıch Selbstbestim-
mungsrecht un Lebensschutz des ungeborenen Kındes als 7we]l nıcht mıteinander
vereinbare Inhalte der Beratung gegenüber. Dabei hatte doch das Bundesvertfas-
sungsgericht schon 1975 klar Z Ausdruck gebracht, da{fß eıne (gesetzliche) Ab-
treibungsregelung LLUT dann auf eıne Strafdrohung verzichten annn un: darf, WenNnn

durch andere Ma{fßnahmen eın Schutzausgleich gegeben 1STt Eın solcher Schutzaus-
gleich 1St aber doch »”  ur be] eıner Beratung möglıch, dıe ın ıhrer Zielrichtung sıch
VO der bisherigen Strafdrohung, also dem Schutz des ungeborenen Lebens, nıcht
unterscheidet. Andersherum tormuliert: Überhaupt ersSt die Beratung ZUugunsten
des ungeborenen Lebens schafft eıne Voraussetzung dafür, dafß Schwangerschafts-
abbrücheBeratungspflicht und Strafverzicht  mer 3 Gewähr bietet, über für eine solche Beratung in persönlicher und fachlicher Hinsicht qualifizier-  tes und der Zahl nach ausreichendes Personal verfügt und mit allen Stellen zusammenarbeitet, die öf-  fentliche und private Hilfen für Mutter und Kind gewähren. Die Beratungsstellen sind verpflichtet, die  ihrer Beratungstätigkeit zugrunde liegenden Maßstäbe und die dabei gesammelten Erfahrungen jährlich  schriftlich niederzulegen.“ !>  Schwangerschaftskonfliktberatung zwischen Neutralität und Bevormundung  Von außen betrachtet ist das Beratungskonzept seit den 70er Jahren bis heute sozu-  sagen das einigende Band aller 218-Reformparteien. Doch hinsichtlich des Bera-  tungsziels gehen neuerdings die Meinungen wieder weit auseinander. Dies wieder-  um hängt damit zusammen, daß sich die Einstellung zu dem Tatbestand der  Tötung ungeborenen menschlichen Lebens geändert hat. „Noch in den siebziger  Jahren sind alle Abtreibungsreformer davon ausgegangen, daß die Tötung un-  schuldigen menschlichen Lebens Unrecht ist. Erschüttert war — angesichts handfe-  ster kriminalstatistischer Belege - nur der Glaube, mit Strafsanktionen allein sei ein  besserer Schutz Ungeborener zu erreichen. Es bestand vielmehr unter den Refor-  mern weitgehend Einigkeit, daß das Mittel der Konfliktberatung stärker zur Be-  wußtseinsbildung und damit zum effektiveren Schutz Ungeborener werde führen  können. Warnende Stimmen, die diese Erwartung schon damals für ıllusionär hiel-  ten, fanden in der Zwischenzeit insoweit eine Bestätigung, als nach wie vor nicht  nur die erschreckende Zahl der Abtreibungen zu beklagen, sondern nunmehr ın  weiten Kreisen der Bevölkerung auch noch das Unrechtsbewußtsein abhanden ge-  kommen ist.“ 16  Augenscheinlich wird dies unter anderem daran, daß von der Schwangerschafts-  konfliktberatung immer wieder gefordert wird, das Selbstbestimmungsrecht der  Frau zu achten, kaum aber, für den Lebensschutz des ungeborenen Kindes einzu-  treten; ja oft wird sogar der Eindruck vermittelt, als stünden sich Selbstbestim-  mungsrecht und Lebensschutz des ungeborenen Kindes als zwei nicht miteinander  vereinbare Inhalte der Beratung gegenüber. Dabei hatte doch das Bundesverfas-  sungsgericht schon 1975 klar zum Ausdruck gebracht, daß eine (gesetzliche) Ab-  treibungsregelung nur dann auf eine Strafdrohung verzichten kann und darf, wenn  durch andere Maßnahmen ein Schutzausgleich gegeben ist. Ein solcher Schutzaus-  gleich ist aber doch „nur bei einer Beratung möglich, die in ihrer Zielrichtung sich  von der bisherigen Strafdrohung, also dem Schutz des ungeborenen Lebens, nicht  unterscheidet. Andersherum formuliert: Überhaupt erst die Beratung zugunsten  des ungeborenen Lebens schafft eine Voraussetzung dafür, daß Schwangerschafts-  abbrüche ... straffrei gestellt“ werden können!’.  Allerdings ist der Gesetzgeber an diesem Verlust des Unrechtsbewußtseins nicht  ganz unschuldig; ja er hat sogar wesentlich dazu beigetragen, indem er den Inhalt  707stratfreı gestellt“ werden können!?.

Allerdings 1STt der Gesetzgeber dıesem Verlust des Unrechtsbewulßfetseıins nıcht
Sanz unschuldig; Ja 1: hat wesentlich dazu beigetragen, ındem SI den Inhalt
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des Tatbestands der Abtreibung sprachlıch ımmer mehr verwischte. War nämlıch
1im Reichsstrafgesetzbuch VO 1871 VO der „Tötung der Leibestrucht“ die Rede,

schwächte der nationalsozialistische Gesetzgeber die „T’ötung“ „Abtötung“
ab 15 Das Bundesverfassungsgericht VO 1975 bemerkte, da{ß INa  ’ heute nıcht mehr
VO „Abtötung der Leibesfrucht“ spricht, sondern VO „Schwangerschaftsunter-
brechung“ oder „Schwangerschaftsabbruch“, und pafßte sıch diesem Sprachge-
brauch d ındem CS sıch für den sachbezogeneren Ausdruck „Schwangerschafts-
bbruch“ entschıed (BVerfGE, 46) Folglich hat auch der Gesetzgeber VO 1976
die Formulierung „Abbruch der Schwangerschaft“ übernommen. Der Bundesge-
richtshof 1ST och einen Schritt weıtergegangen un hat schon wıiederholt VO

„Unterbrechung der Schwangerschaft“ gesprochen!?.
„Damıt 1ST dem Gesetzgeber ob bewulfit oder unbewulßßsrt, sel 1er dahingestellt

eın genialer semantischer Streich gelungen. Der eigentliche Tatbestand, nämlich
dıe Tötung des ungeborenen Kindes, wiırd kaschıiert un verharmlost, psychologı-
sche Barrıeren werden abgebaut.“ AT hat das Bundesverfassungsgericht in Se1-
N Urteilsspruch VO 28 Maı 1993 eınen Schlußstrich diese Sprachver-
drängung SCZOBCH un:! spricht wıeder VO ; Tötung: 21 In der VO  D} ıhm erlassenen
un: se1mt dem Junı 1993 geltenden Übergangsregelung sucht 111l allerdings VOTI=>=

gebens ach dieser sprachlichen Kehrtwende: dort 1St doch wıeder VO „Schwan-
gerschaftsabbruch“ dıe Rede, da das AKind- beim Namen ZENANNT und„
treibung“ als „Tötung des ungeborenen menschlichen Lebens“ bezeıichnet wırd
hne terminologısche Klarstellung werden alle anderen Bemühungen, eiıner
Veränderung des derzeıt verbreıteten moralıschen und rechtlichen Bewuftseins
hinsiıchtlich des Tatbestands Abtreibung beızutragen, unnötıg erschwert. Wıe sehr
aber eıne Bewußfstseinsäiänderung NOLT LUL, machen alleın schon die Reaktionen auf
die seıit dem Junı übergangsweıse geltende Beratungsregelung deutlıich: Kritiker
reden davon, da{fß die Beratungsstellen 1U „Abratungsstellen“ umtunktionıert
würden ®® un Beratung künftig mehr „Bedrängung als Beratung seın“ werde®, Ja
S1Ee behaupten „Der vorgeschriebene Weg |zur ‚Letztverantwortung‘ der
Frau| bedeutet die Entmündıgung.  < 24

Wer solche Äußerungen VO sıch x1bt, verrat wen1g rechtliche W1€e auch psycho-
logische Sachkenntnıis. Denn eıne Beratung ZUgUNSTICN des ungeborenen menschlı-
chen Lebens hat nıchts MmMI1t rechtlicher und/oder beraterischer Einseitigkeit Iu  =)

Rechtlich gesehen 1ST der Schwangeren nıcht freigestellt, sıch tür das Leben der
für die Tötung ıhres ungeborenen Kındes entscheiden. Austragen oder Tötung
des ungeborenen Kındes sınd nıcht 7WEe] gleichrangıg abzuwägende Möglichkeıi-
e  =) Denn das Austragen 1ST die Rechtspflicht der Schwangeren, das Töten 1St eın
Rechtsbruch, der prinzıpiell Strafe steht und L1UT annn straffreı bleıbt, wenn

CT ınnerhal VO zwolf Wochen ach der Emptängnis un ach eıner ZESETIZESCNL-
sprechenden Beratung geschieht. uch wenn diesen beiıden Bedingungen
Straffreiheit gewährt wiırd, bleibt die Tötung weıterhın eıne rechtswiıdrıge 'Tat
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Lediglich eıne AUS SIrCNg medizıinıschen oder ähnlich schwer gelagerten Gründen
ındızıerte Tötung des ungeborenen Kındes annn VO Gesetzgeber als rechtlich gC-
rechtfertigt erklärt werden. Aus dieser Rechtslage tolgen Z7WEe] Aufgaben tür eıne
Schwangerschaftskonifliktberatung: Zum eınen mu{ S1e selbstverständlich der
Schwangeren dıe gesetzlıchen Voraussetzungen eıner stratfreıen Tötung iıhres
geborenen Kındes mıtteılen:; damıt 1St aber die ratsuchende Tau och nıcht umfas-
send ber die Rechtslage unterrichtet. Zur vollständigen Intormatıon ber die gC-
setzlıche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs, der die Beratung verpflichtet
ISts gehört auch die Aufklärung der abtreibungswillıgen Frau, da{fß S1e MmMI1t der A5=-
treıbung eıne rechtswidrige Tötung begeht. Aus dieser Rechtslage ergıbt sıch dann
als 7weıte Aufgabe der Beratung, für das Lebensrecht des ungeborenen Kındes e1IN-

und ST Fortsetzung der Schwangerschaft ermutıigen; diese Aufga-
be wirkungsvoll erfüllen können, 1ST 65 notwendıg, da{fß bereıts 1n der Beratung
finanzıelle, soz1ıale und tamılıire Hılten geleistet und/oder vermuıttelt werden.

Psychologisch gesehen o1ibt 6S keinen isoliert betrachteten Begriff des Beratens,
sondern jede Beratung erhält ıhren Sınn und Inhalt CTSE durch ıhren Gegenstand.
„Be1 der Drogenberatung der Steuerberatung etw2 der sollen be] jenen era-
tungen auch alle denkbaren Optionen Ratsuchender als Beratungszıele gleichran-
212 mıiteintließen: auch die Option für weıteren Heroinkonsum der für Steuer-
hınterziehungen ? Und W1e€e 1St N MIt den Eltern, die ıhre Kınder mıßhandelt haben
un dieserhalb gerichtlich verpflichtet worden sınd, eıne Famıiılienberatung autzu-
suchen? Ist dann das Beratungszıel ırgend anderes als der Schutz VO Leıb,
Leben und esundheıt der Kınder? Nur be] der Schwangerenberatung soll als
möglıches Beratungszıel auch eıne Optıion für die Tötung des Kındes offengehal-
ten bleiben!

Darüber hınaus tlıe{ßt ın jede Beratung der Standpunkt des Beraters mi1t e1n, al-
lein schon durch die Art W1e€e GE W anllı autf W as reagıert; MI1t eıner EeNLT- oder aNnsC-

Körperhaltung, eınem verständnısvollen Blıck, eiınem tassungslosen
Kopfschütteln, eınem wohlwollenden Kopfnicken, eınem engagıerten Zuhören,
eıner ermutıigenden Bestätigung, eıner klärenden Nachfrage. Wer meınt, als Be-

seınen eıgenen Standpunkt ausklammern können, 1ST 11UTr scheinbar neutral
un: heuchelt sıch un dem Ratsuchenden VO  a Genau das aber wıderspricht
den wesentlichen Voraussetzungen für eıne gelingende Beratung, nämlıch der
Echtheit des Beraters W1e€e auch der wertschätzenden un eiıntühlenden Annahme
des Ratsuchenden durch den Berater.

Fınerseıits MUu sıch der Berater seıner eıgenen Wertentscheidungen bewufst seın
und diese Lıransparent machen, andererseıts mMu ST zugleıch das Gespür haben,
Wann und W1e ınnerhalb des Beratungsprozesses seıne eigene Wahrnehmung
und Wertung der Realıtät dem Ratsuchenden mıtteılt; VO diesen beiden Faktoren
hängt es entscheidend ab, ob ZUuU Beıispiel in eıner Schwangerschaftskonfliktbera-
tung „die schwangere 10248 mehr sıch selbst kommt, eıne Erweıterung ıhrer
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Realitätswahrnehmung ertährt W asS entlastend seın ann, aber auch Schmerzlı-
ches nıcht ausschliefßt ob S$1e also Freıiheıit gewıinnt oder ob 1ın eıner solchen
Begegnung Fremdbestimmung, Bevormundung, Ja Manıpulatıon erfahren wiırd
oder die Schwangere darın schlichtweg überfordert wırd Nur W CN die schwange-

Tau erlebt, da{fß ıhr 1ın der Beratung Respekt VOT ıhrer persönlichen Verantwor-

Lung, Verstehen ıhrer Konfliktlage und Schutz ıhrer psychıschen Stabilität gewährt
werden, kann Beratung überhaupt azu angetan se1n, die Fähigkeıt dieser TAll
stärken, auch das 1ın ıhr wachsende Leben respektieren und schützen.

Nıcht eıne Schein-Neutralıtät des Beraters bewahrt die Beratung davor, ZU

Zwang der ZuUur Manıpulatıon werden, sondern alleın die Fähigkeıt des era-
ters, für den Gegenstand seıner Beratung einzutreten, da{fß iıhm zugleich gzenu-
gend Nähe den Problemen des Ratsuchenden Ww1e€e auch genügend Dıstanz
dessen Selbstbestimmung gelingt“/. Nur aan die Beratung ıhrem Auftrag w1e
auch der Würde des Ratsuchenden gerecht werden.
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